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	Aufgabendefinition

	Der Verein sozial-integrativer Projekte 
	sieht in seinem Engagement für gefährdete
	und straffällig gewordene junge Menschen seinen Beitrag
	praktizierter Solidarität mit den Mitgliedern einer 
	“ Gesellschaft der vordergründigen Chancengleichheit”,
	die diese nicht gleich wahrnehmen können.
















1. Vorwort 

Im Jahr der Weltwirtschaftskrise 2009 ergibt die Bewertung über die Arbeit des Vereins im Jahr 2008 ein trügerisches Bild. Das Jahr 2008 war von einem aufboomen der deutschen Wirtschaft gekennzeichnet, das auch eine unmittelbare Auswirkung auf das Finanzgeschehen im VIP hatte. 

Insgesamt war die Finanzlage in Bund, Länder und Gemeinden entspannter. Hierdurch konnte der Verein sich mit Zuversicht an neue Projekte wagen. Projekte wie „Wortstark“, „Kora“ und „Maik“ wurden erfolgreich installiert. Damit wurde die Arbeit in den Bereichen Anti-Aggressivitäts-Training sowie der Mobilen Akutintervention und Konfliktberatung weiter intensiviert. Die Arbeit wurde mit den kommunalen Jugendreferenten abgestimmt und passgenau gemacht. Eine Vernetzung von kommunalen Angeboten in diesem Bereich konnte damit vorangetrieben werden. Perspektivisch für das Jahr 2009 konnte im Rahmen des Bundesprojektes „Vielfalt tut gut“ ein Workshop für Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe angeboten werden.

Hier zeigt sich, dass der Verein sich auch um eine Weiterentwicklung von guter und zielgerechter Jugendarbeit kümmert und damit Akzente weit über die eigene Arbeit hinaus setzt.

Die Arbeit im Jahr 2008 war insgesamt sehr erfolgreich. Deutlich wird dies auch dadurch, dass die Mitarbeiter vermehrt angefragt werden, Unterrichtsvorhaben in Schulen zu unterstützen. Die Mitarbeiter des VIP waren an Expertenrunden beteiligt und wurden von Hochschulen angefragt um über ihre Arbeit zu referieren.

Das Jahr 2008 war auch ein Jahr der „vorbereitenden“ Gespräche. Der Kommunale Sozial Dienst (KSD) der Stadt Münster hat den Bereich der Jugendgerichtshilfe (JGH) zum 01.01.2009 ausgegliedert. Dem VIP wurde im Zuge dieser Umstrukturierung die Durchführung der gesamten pädagogischen Maßnahmen im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes übertragen. 

Die Probleme in der Gesellschaft werden nicht weniger. Jugendliche und junge Erwachsene reagieren entsprechend empfindlich. Der Verein stellt sich auch in schwierigen Zeiten der Aufgabe diesen Personen Halt, Perspektiven und Zuversicht zu geben.

Die Arbeit des Vereins wird durch die Öffentlichkeit unterstützt und erlebt eine wirkungsvolle Anerkennung. 

Das Bußgeldaufkommen konnte gesteigert, dies sind notwendige Mittel, um den Eigenanteil des Vereins abzudecken.

Der Vorstand hat sich neu zusammengesetzt. Der 1. Vors. Eddy Hullegie sowie der 2. Vors. Hubert Wimber wurden im Amt bestätigt. Neu hinzu kamen der stellvertr. 2. Vors. Stefan Opitz sowie der Schatzmeister Titus Dittmann. In diesem Zusammenhang möchte der neue Vorstand sich bei Peter Schatzl und Beate Rotering noch sehr herzlich für die lange intensive und engagierte Unterstützung der Arbeit des Vereins bedanken.

Der Vorstand spricht seinen Dank und Anerkennung an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des VIP aus und wünscht für das kommende Jahr keine großen Einbrüche auf Grund von mangelnder finanzieller Möglichkeiten. 

In schwierigen Zeiten wird es notwendig sein, die Kräfte zu bündeln und mit Fantasie und verstärkte Energie die Aufgaben bewältigen. 

Für den Vorstand:

Eddy Hullegie
























2  Ambulante Maßnahmen im Rahmen des JGG

2.1 Soziale Trainingskurse  (STK)

Ein sozialer Trainingskurs ist eine ambulante, gruppenpädagogisch ausgerichtete Maßnahme für straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige die entweder durch eine jugendrichterliche Entscheidung gemäß § 10 Abs.1 Satz 3 Nr. 6 JGG oder im Rahmen der Diversion gemäß § 45 JGG bzw. §47 JGG auf informellen Weg angeordnet wird.[footnoteRef:1] [1:  vgl. Frey M. , Jugendarbeit mit Straffälligen, Freiburg 1997, S. 32.] 


Trainingskursstruktur

-	 1 Vorgespräch
-	10 Gruppenabende
-	 1 Intensivwochenende
-	 1 Abschlussgespräch


Zielgruppe

Weibliche und männliche Jugendliche und junge Volljährige, deren Straftaten auf sozialen Defiziten, Schwierigkeiten bei Konfliktsituationen und Mangel an sozialer Handlungskompetenz beruhen. 

Defizite zeigen sich vor allen Dingen in den Bereichen:

	Familie				Freizeit
	Partnerschaft			Beruf
	Schule				Umgang mit Behörden

Ziele

▪	Förderung der Kooperations- und Verantwortungsbereitschaft
▪	Einsichtsvermittlung bezüglich eigener und fremder Bedürfnisse	
▪	Erlernen von Toleranz
▪	Entwicklung von Problembewusstsein
▪	Hinwirken auf eine aktive Zukunftsgestaltung 
▪	Unterstützung des Selbstbewusstseins und der Selbständigkeit
▪	Entwicklung neuer Handlungs- und Konfliktlösungsstrategien[footnoteRef:2] [2:  vgl. Busch, m/Hartmann, G/ Mehlich, N. 1986; soziale Trainingskurse im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes. Bonn, S. 125
] 

Statistische Daten

Im Jahr 2008 haben wir einen Sozialen Trainingskurs mit 7 Teilnehmern/Teilnehmerinnen durchgeführt.


			





Altersstruktur









							
Berufliche Situation




	
	Deliktstruktur

	5
	Körperverletzung

	1
	schwere Körperverletzung

	1
	Volksverhetzung










2.2 Anti-Aggressivitäts-Training (AAT)


Das AAT ist eine deliktspezifische, pädagogisch-psychologische Behandlungsmaßnahme für gewalttätige Jugendliche und junge Volljährige. 

Das Training besteht aus Gruppensitzungen, die sich an einem Curriculum orientieren und durch direktive, konfrontative und provokative Verfahren gekennzeichnet sind:

Kursstruktur

	-  1 Vorgespräch
	- 15 Gruppensitzungen à 4 Stunden
	-  3 Intensivtage (Samstag)
	-  1 Abschlussgespräch


Zielgruppe und Gruppengröße

Männliche Jugendliche / junge Volljährige aus Münster und Umgebung, deren Straftaten sich durch Körperverletzung ausgezeichnet haben und dadurch strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Das Anti-Aggressivitäts-Training ist für mindestens 8 bis maximal 14 Teilnehmer konzipiert.
Curriculum

▪ Gewaltauslöser
▪ Aggressivität als Vorteil
▪ Selbstbild zwischen Ideal- und Realselbst
▪ Neutralisierungstechniken
▪ Opferperspektive
▪ Provokationstests


Zielsetzung

Lernziel soll sein: Schlichtungen von Konflikten bzw. der Rückzug aus Konfliktsituationen und deren individuelle Bewertung als akzeptierte Handlungsalternative auf der Grundlage einer Veränderung des Selbstbildes, das Gewaltbereitschaft gleichsetzt mit Stärke.

Die Zielvorstellungen lassen sich demnach wie folgt umschreiben:

▪	Reduzierung gewaltbereiten Verhaltens
▪	Aushalten von provokanten Situationen
▪	Ausbilden eines Bewusstseins aus der Opferperspektive
▪	Bewusstsein über individuelle Rechtfertigungsmuster
▪	Bildung eines Bewusstseins über die Möglichkeiten der Steuerung von Aggressionsauslösern
▪	Relativierung der Glorifizierung von Gewalt
▪	kognitive Zielformulierungen


Methoden

Der zentrale Gedanke des Anti-Aggressivitäts-Trainings ist der konfrontative Umgang mit Gewalt von aggressionsbereiten Jugendlichen und jungen Volljähren. 


Folgende Methoden werden angewandt:

· Diskussionen
· Fragebögen
· Rollenspiele
· Provokationstest
· Entspannungsübungen
· Spiele
· Kosten-Nutzenanalyse von Gewalt
· “Der Heiße Stuhl”

Statistische Daten

Im Jahr 2008 haben wir zwei Anti-Aggressivitäts-Trainings mit insgesamt 24 Teilnehmern durchgeführt.








Berufliche Situation



Deliktstruktur 

	17
	Körperverletzung

	4
	gefährliche Körperverletzung

	4
	Räuberische Erpressung

	3
	Diebstahl

	3
	Bedrohung

	3
	Beleidigung

	2
	Gemeinschaftliche schwere Erpressung

	2
	Nötigung

	2
	schwere Körperverletzung

	10
	andere Straftaten 



(einige Kursteilnehmer waren wegen mehrerer Delikte verurteilt)



Der/die Jugendliche / junge Volljährige hat die Möglichkeit auch nach Beendigung der Maßnahme den Kontakt zu den Mitarbeitern/innen des ViP zu suchen, soweit es möglich ist wird den Jugendlichen/jungen Volljährigen bei Problemen beigestanden oder weitergehende Hilfen eingeleitet.


2.3  Betreuungsweisung  (BW)


Die Betreuungsweisung gehört zu den ambulanten Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 JGG. Die Laufzeit soll nach § 11 Abs. 1 Satz 2 JGG nicht mehr als ein Jahr betragen. Mit Hilfe der Betreuung soll der Jugendliche und junge Volljährige darin unterstützt werden, Entwicklungsprobleme möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes zu bewältigen, seine Verselbstständigung anzugehen und befähigt werden, eine realistische, zielgerichtete Lebensperspektive zu entwickeln.[footnoteRef:3] [3:  vgl. Frey M. , Jugendarbeit mit Straffälligen, Freiburg 1997, S. 32.

] 



Zielgruppe

Die Betreuungsweisung ist angelegt für weibliche und männliche Jugendliche und junge Volljährige, die eine Straftat nach dem StGB begangen haben. Als Sanktionsform hat die Betreuungsweisung einen hohen kriminalpolitischen Stellenwert, da sie eine gute, am Einzelfall orientierte Alternative zu freiheitsentziehenden Maßnahmen ist. Die Betreuungsweisung bewirkt einen starken Eingriff in das Leben des Jugendlichen / jungen Volljährigen. Durch die Unterstützung eines/r Betreuers/in haben die Jugendlichen / jungen Volljährigen die Chance, zielgerichtet und an den eigenen Ressourcen anknüpfend, ihre individuellen Probleme zu bearbeiten und Perspektiven zu entwickeln. 

Sie sollen in einer zielgerichteten, angeordneten  Zweierkonstellation Stellung zu sich selbst und zu ihrem Leben beziehen. Darüber hinaus müssen sie sich immer wieder neu einbringen und einlassen können. In vielen Fällen wird hierbei das soziale Umfeld mit einbezogen. So lernen sie, sich mit verschiedensten, sie selbst betreffenden Themen konstruktiv und unter Berücksichtigung äußerer Einflüsse auseinander zu setzen. 



Vorrangig ist die Betreuungsweisung geeignet bei:


▪	Jugendliche/junge Volljährige, deren Lebensgeschichte durch Mangel an emotionaler Zuwendung und Förderung gekennzeichnet ist.
▪	Jugendliche/junge Volljährige, die in defizitären Familienverhältnissen aufwachsen.
▪	Jugendliche/junge Volljährige, die eine kurzfristige Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation brauchen.
▪	Jugendliche/junge Volljährige, die ohne eine zielgerichtete Zukunftsperspektive sind.


Ziele

Die Zielsetzung orientiert sich an den individuellen Problemlagen der Jugendlichen und jungen Volljährigen.
▪	Erlernen und Üben von Handlungskompetenzen in Bezug auf die eigene Person, 
	Familie, Schule, Arbeit  u. a.
▪	Unterstützung bei Konflikten im Elternhaus, in der Schule oder am Arbeitsplatz.
▪	Förderung von Eigenverantwortung.
▪	Auseinandersetzung mit der Straftat und deren Folgen für den Geschädigten.

Nach Beendigung der Betreuungsweisung werden das Jugendamt, bzw. die Bewährungshilfe und das Gericht schriftlich informiert.

Der/die Jugendliche / junge Volljähriger/e hat die Möglichkeit auch nach Beendigung der Betreuung den Kontakt zu den Mitarbeitern/innen des ViP zu suchen, soweit es möglich ist wird den Jugendlichen/jungen Volljährigen bei Problemen beigestanden oder weitergehende Hilfen eingeleitet.


Statistische Daten

2008 sind insgesamt 56 Betreuungsweisungen bearbeitet worden. Davon wurden 27 aus dem Vorjahr übernommen. 29 Neuzugänge sind im Berichtsjahr 2008 zugewiesen worden. 12 Betreuungen wurden in das Jahr 2009 übernommen.


	Jahr
	Vorjahr
	Jahreseingang
	abgeschlossen
	Übernahme ins Folgejahr

	 
	10
	35
	27
	16

	2002
	16
	25
	25
	16

	2003
	16
	20
	29
	8

	2004
	8
	30
	21
	17

	2005
	17
	47
	27
	37

	2006
	37
	28
	46
	19

	2007
	19
	37
	29
	27

	2008
	27
	29
	44
	12



 (Die folgenden statistischen Daten beziehen sich auf die 29 Neuzugänge ) 

















Deliktstruktur


	15
	Diebstahl							

	10
	BtmG

	6
	Körperverletzung

	4
	Sachbeschädigung

	4
	Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung

	3
	Beleidigung

	2
	gemeinschaftlicher Raub

	2
	Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

	15
	andere Straftaten



(Die zu betreuenden Jugendlichen und jungen Volljährigen sind zum Teil mehrfach straffällig geworden.)



3. Temporäre Projekte

3.1 „wortstark“   – Kommunikation statt Aggression – 

„wortstark“ ist ein Anti-Aggressivitäts-Training, welches speziell für die Bedürfnisse der Jugendberufshilfe konzipiert wurde. Das Training wurde über AIM Jugend+ der Stadt Münster finanziert. 

Das Training richtet sich an männliche „Maßnahmeteilnehmer“  (Berufs-vorbereitungslehrgänge/überbetriebliche Ausbildung, etc.), die durch Schwierigkeiten mit der Bewältigung von Konflikten auffällig geworden sind. 
Um in  Ausbildung, Schule und Berufswelt bestehen zu können, wird die Vermittlung sozialer Kompetenzen immer wichtiger (Softskills). Konflikte gibt es an vielen Stellen, zum Beispiel mit: 

· KollegInnen
· AusbilderInnen
· LehrerInnen

Die Entwicklung von eigenverantwortlichem Handeln, Konflikt-, Team- und Kommunikationsfähigkeit steht daher im Vordergrund. 

Kooperation / Vorgespräche:

Vor Beginn des Trainings im Oktober 2007 wurden die Maßnahmeträger der Jugendberufshilfe über das Angebot informiert. 

Im weiteren Verlauf meldeten das Jugendausbildungszentrum, der Lehrbauhof die Akademie Überlingen und die RAG Bildung Bedarf an.
In den nachfolgenden Vorstellungsgesprächen mit den Teilnehmern wurden Ziele und Inhalte des Trainings näher erläutert und erste Hemmschwellen abgebaut. 

Um einen möglichst hohen Grad an Verbindlichkeit zu erlangen wurden zu Beginn mit allen Teilnehmern, den jeweiligen Trägern und dem ViP schriftliche Vereinbarungen getroffen.


Durchführung der Kursarbeit:

Das „wortstark“ – Training wurde in der Zeit vom 14. November 2007 bis zum 13. Februar 2008 durchgeführt und fand in der Regel einmal wöchentlich statt. Die Gruppenarbeit umfasste 12 Gruppensitzungen mit insgesamt 42  Stunden.

Aufbau der Trainingssitzungen
· Wochenrückblick
· Besprechung von Regeln
· Warm-up
· Bearbeitung eines Lerninhaltes
· Auswertung und Transfer
· Abschlussrunde

Die erste Gruppensitzung diente dem Kennenlernen der Teilnehmer untereinander, die Schaffung einer Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die gemeinsame Aufstellung der Kursregeln, sowie nähere Erläuterungen zum Ablauf und Organisation des Trainings.
In den weiteren Gruppensitzungen wurden folgende Kursinhalte vermittelt:

· Konflikttraining:
· Reflexion diverser Konfliktsituationen und deren Bewältigung durch Rollenspiele mit Hilfe von Videoaufnahmen
· Konfrontationsübungen
· Einsatz von Methoden der Streitschlichtung sowie der Deeskalation
· Erarbeitung alternativer Handlungsstrategien
· Übungen zur eigenen Wahrnehmung
· Entwicklung von Rollenverständnis und situativem Rollenverhalten


· Kommunikationstraining:
· Bewusstes Erleben der Körpersprache
· Erarbeitung rhetorischer Fähigkeiten

· Stärken- und Schwächenanalyse:
· Differenzierte Auseinandersetzung mit persönlichen Ressourcen

· Reflexion eigener Lebensabschnitte:
· Entdeckung eigener positiver sowie negativer Lebenserfahrung
· Entwicklung beruflicher und privater Lebensperspektiven



Teilnehmerstatistik

Altersstruktur der 16 Teilnehmer zu Beginn des Kurses:
	16 Jahre
	17 Jahre
	18 Jahre
	19 Jahre
	20 Jahre
	22 Jahre
	24 Jahre

	1
	3
	4
	1
	4
	2
	1


	

Nationalität der Teilnehmer:
· Deutsch: 16, 
· davon Spätaussiedler: 2
· davon doppelte Staatsbürgerschaft: 2 (deutsch/polnisch)


3.2 KoRA - Kommunikation Respekt Anerkennung -
„KoRA“ ist ein konfrontativ ausgerichtetes Training für weibliche Jugendliche und junge Frauen, die sich in Konfliktsituationen verbal und/oder tätlich aggressiv verhalten und somit Förderbedarf im Bereich  konstruktiver Konfliktlösungen aufweisen. 
„miteinander klarkommen in der Schule und Ausbildung – die Entwicklung von eigenverantwortlichem Handeln, Konflikt-, Team- und Kommunikationsfähigkeit –  stehen im Mittelpunkt dieses Trainings“
Trainingsumfang
· 01 Vorgespräch  
· 12 Gruppensitzungen á 3,5 Stunden
· 01 Abschlussgespräch 	


Gruppengröße

· 10 - 12 Teilnehmer
Lernziele 
· Bewusstmachen mädchenspezifischer Lebenslagen
· Erkennen und Akzeptieren eigener Stärken und Schwächen
· Verbesserung der sprachlichen Kompetenz zur Selbstbehauptung
· Reduzierung aggressiver Verhaltensweisen
· Entwicklung alternativer Handlungskompetenzen
· Erkennen von Rollenverhalten und Rollenzuweisungen
Lerninhalte

· Auseinandersetzung mit positiven  u. negativen Persönlichkeitsanteilen
· Auseinandersetzung mit den eigenen Aggressivitätsauslösern
· Frauenbild - Männerbild
· Deeskalationsstrategien
· Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Werten
· Auseinandersetzung mit beruflichen und privaten Anforderungen

Methoden

· Interaktionspädagogische Übungen
· Übungen zur Körpersprache
· Rollenspiele
· Medieneinsatz
· Präsentationen
· Rhetoriktraining
· Entspannungsübungen


Teilnehmerstatistik

Altersstruktur der 9 Teilnehmerinnen zu Beginn des Kurses:

2 x 16 Jahre  / 4 x 17 Jahre / 3 x 18 Jahre

Nationalität der Teilnehmerinnen:
· Deutsch: 7, 
· Kosovarisch: 1
· Portugisisch: 1


3.3  MAIK  

[image: ]

- ein Projekt im Rahmen des Bundesprogrammes Vielfalt tut gut. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie - 

MAIK – Mobile Akutintervention und Konfliktberatung – hat zum Ziel sowohl präventiv als auch möglichst zeitnah Cliquenkonflikte zu erkennen und adäquat zu bearbeiten, respektive nach geeignete Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Gemeinsam mit den kommunalen Jugendreferenten werden die einzelnen Stadtteile auf potenzielle Gefährdungen hin analysiert.

In Absprache mit den kommunalen Jugendreferenten wurden passgenaue Beratungsangebote entwickelt. In diesem Zusammenhang sollten sowohl für MitarbeiterInnen der Institutionen als auch für Gruppen von Jugendlichen  Beratungsangebote, Schulungen und Workshops durchgeführt werden.

Inhaltliche Schwerpunkte waren :
· Schärfung der Wahrnehmung von konfliktbelasteten Situationen
· Umgang mit Gewalt (Verhaltensmöglichkeiten im Falle gewalttätiger Übergriffe)
· Deeskalationsstrategien
· Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktlösungsstrategien

Diesen, auf den präventiven Bereich abzielenden Teil von MAIK wurde von einer Fachkraft des ViP geleistet.

Kam es in einem Stadtteil akut zu einer problematischen Situation, stellte der ViP ein Team von mindesten zwei MitarbeiterInnen zusammen, die für einen überschaubaren Zeitraum die Krisenintervention mit den entsprechenden Cliquen oder auch mit Einzelnen durchführte. Die durch die präventive Arbeit gewachsenen Verbindungen und die aufgebauten Kontakte wurden für eine Problemlösung genutzt.

Methoden:
· konzeptionelle Arbeit, im Sinne der Entwicklung passgenauer Beratungsangebote 
· Multiplikatorenarbeit
· Gruppenarbeit
· Einzelfallhilfe
· Aufsuchende Arbeit

Im Jahr 2008 kam es zu zwei Akutintervention in Handorf und Hiltrup.  In diesem Rahmen wurden gemeinsam mit den beteiligten Institutionen vor Ort nach Lösungsmöglichkeiten und Perspektiven gesucht.  

Zudem wurden insgesamt 8 Workshops zum Thema Umgang mit „schwierigen“ Jugendlichen in Konfliktsituationen für Fachkräfte aus der Jugendhilfe durchgeführt.

Die Workshops wurden im Rahmen des Bundesprogrammes Vielfalt tut gut in Münster von der Universität Münster evaluiert mit dem Ergebnis einer sehr positiven Bewertung.

In der Projektverlängerung August bis Oktober 2008 wurde ein Handbuch zum Thema Umgang mit „schwierigen“ Jugendlichen erstellt. Das Handbuch kann unter der Internetseite www.vip-muenster.de heruntergeladen werden.


Perspektive
2009 werden wir im Rahmen des Bundesprojektes Vielfalt tut gut eine sechsteilige Workshop – Reihe zum Thema „kompetent in Cliquenkonflikten“ (kurz kiCk) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe, die aufsuchende Arbeit leisten, anbieten. 



4. Betreutes Wohnen 

Das Angebot des Betreuten Wohnens im VIP existiert seit 1992 und bietet weiblichen und männlichen Jugendlichen und jungen Volljährigen die Möglichkeit mit sozialpädagogischer Betreuung zu wohnen. Zielgruppe des Betreuten Wohnens sind junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren.

Die rechtlichen Grundlagen bilden die §§ 27,34,35,41 Sozialgesetzbuch  (SGB VIII ) und die §§ 67-69 Sozialgesetzbuch ( SGB XII ).

Konzipiert ist das Betreute Wohnen für Jugendliche / junge Volljährige, die straffällig geworden sind oder delinquentes Verhalten aufweisen, die aus Justizvollzugsanstalten entlassen werden, die aus Heimeinrichtungen, Therapieeinrichtungen oder Psychiatrieaufenthalten entlassen werden und noch nicht selbständig wohnen können, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind oder aus anderen Gründen Unterstützung benötigen, um in angemessener Weise am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Der Zugang zum Betreuten Wohnen erfolgt über das Jugendamt. Grundlage für die Beauftragung stellt der jeweils individuell erstellte Hilfeplan dar, der in regelmäßigen Abständen von allen Beteiligten fortgeschrieben und überprüft wird.

Im Betreuten Wohnen werden  8 Jugendliche / junge Volljährige von 3 Fachkräften ( Diplom – SozialpädagogInnen ) betreut, der Betreuungsschlüssel beträgt 1:4 , das Team ist paritätisch besetzt . Der VIP hat Appartements angemietet und die jungen Menschen erhalten für die Zeit ihrer Betreuung einen Untermietvertrag, sie wohnen in Einzelappartements im Stadtgebiet von Münster.

Die erzieherische Hilfe ist geprägt durch Akzeptanz und eine ressourcen – und lösungsorientierte Grundhaltung. Die Bereitschaft der Jugendlichen / jungen Volljährigen aktiv an einer Veränderung ihrer Lebenssituation mitzuarbeiten ist Voraussetzung für die Aufnahme ins Betreute Wohnen. Die pädagogische Zielsetzung ist die Verselbständigung der jungen Menschen, sie durch Begleitung, Beratung und Unterstützung zu befähigen, in Zukunft eigenverantwortlich ohne Betreuung zu leben.

Im Jahr 2008 haben wir im Rahmen des Betreuten Wohnens insgesamt 14 junge Menschen betreut, alles männliche junge Volljährige.

Der Altersdurchschnitt der Betreuten lag bei 22,4 Jahren, die Altersspanne umfasste den Bereich von 18 bis 26 Jahren.

Die Verweildauer betrug im Schnitt 14 Monate, im konkreten Einzelfall war die Betreuungszeit wesentlich länger, nämlich zweieinhalb Jahre, oder betrug lediglich zwei Monate, in dem Fall war keine Zusammenarbeit möglich und die Betreuung wurde nach kurzer Zeit beendet. 

Insgesamt 9 junge Männer sind im Laufe des Jahres 2008 neu ins Betreute Wohnen aufgenommen worden. 

Davon wurden vier direkt nach der Entlassung aus einer Jugendstrafanstalt ins BeW aufgenommen, einer war vorher in einer forensischen Abteilung untergebracht, einer kam über die Vermittlung der streetwork ins BeW, ein ehemaliger Bewohner hatte erneuten Hilfebedarf und bei zwei jungen Männern kam es über die Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe zur Aufnahme, davon hatte einer vorher erfolgreich eine stationäre Drogentherapie abgeschlossen.

Bei vier jungen Volljährigen endete 2008 die Betreuung.

Davon ist einer in Zusammenarbeit mit der Drogenberatungsstelle in eine stationäre Drogentherapie vermittelt worden, einer in eine Wohnung
entlassen worden, die er zum Ende der Betreuung  übernehmen konnte, sein Lebensunterhalt wurde durch den Bezug von ALG 2 gesichert. Bei zwei jungen Männern ist keine erneute Verlängerung der Hilfe beantragt worden, die beiden haben sich jeweils für den Weg ohne Betreuung entschieden, allerdings besteht bei beiden die Möglichkeit eines Bewährungswiderrufes. 

Acht junge Volljährige waren bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend gemeldet, nach längerer Inhaftierung  zunächst auf der Suche nach  Orientierung , sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Bereich,  bei einigen zusätzlich erschwert durch den Konsum von Drogen, so dass die Motivation und Vorbereitung auf eine Drogentherapie wesentliche Inhalte der Betreuung waren.

Ein junger Mann konnte in eine betriebliche Ausbildung zum Konditor vermittelt werden, zwei junge Volljährige befinden sich in überbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen als Koch bzw. Zweiradmechaniker. Einer besucht eine Maßnahme zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses und zwei Betreute sind an der Abendrealschule angemeldet, um einen Schulabschluss zu erlangen.

Die Anfragensituation für das Betreute Wohnen stellte sich in 2008 folgendermaßen dar:

25 Anfragen, von
· 8 JVAs
· 1 Forensik
· 2 Bewährungshilfe
· 3 Chance e.V.
· 1 Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit
· 1 Suchtklinik
· 1 Internet
· 3 Selbstmelder
· 1 Schule
· 1 AAT-Kurs
· 1 gesetzliche Betreuerin
· 1 Streetwork
· 1 schulpsychologische Beratungsstelle

davon 19 männliche und 6 weibliche 9 davon sind neu aufgenommen worden (alles junge männliche Volljährige).
5. Fachstelle für Täter – Opfer – Ausgleich 

5.1 Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) für Jugendliche und Heranwachsende

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist eine Möglichkeit zur außergerichtlichen Konfliktschlichtung und Wiedergutmachung in strafrechtlichen Verfahren. Mit der Unterstützung eines unparteiischen Vermittlers oder einer Vermittlerin können die unmittelbar Beteiligten die Ursachen, Hintergründe und Folgen der Tat besprechen und eine Wiedergutmachung aushandeln.

Im Jahr 2008 wurden für die Stadt Münster 92 Fälle im Jugend-Täter-Opfer-Ausgleich bearbeitet (2007: 80 Fälle). Zusammen mit den 13 Fällen, die beim Kommunalen Sozialdienst bearbeitet wurden (2007: 11 Fälle), sind dies die Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren in der Stadt Münster durchgeführt wurden.

Zudem wurden beim ViP 10 Verfahren im Auftrag der Stadt Greven bearbeitet. Diese Fallbearbeitungen wurden als Fachleistungsstunden gesondert erbracht.

Statistik

Die folgende statistische Auswertung erfolgte auf der Grundlage der 92 Jugend-TOA-Fälle, die durch den ViP für die Stadt Münster bearbeitet wurden. Bei den in 2008 eingegangenen 92 Fällen waren 116 Beschuldigte und 111 Geschädigte beteiligt. Dazu kamen 3 Institutionen, die Opfer einer Sachbeschädigung wurden.

Ergebnisse der Ausgleichsbemühungen


In 52 Verfahren konnte ein positives Ergebnis mit allen Beteiligten in Form eines Ausgleiches bzw. einer Schadenswiedergutmachung erarbeitet werden. In 16 Fällen kam es zu einem privaten Ausgleich vor oder während der Ausgleichsbemühungen. In 28 weiteren Fällen lag ein ernsthaftes Bemühen der Beschuldigten um einen Ausgleich mit den Geschädigten vor. Die dabei Geschädigten haben sich gegen einen TOA oder eine Schadenswiedergutmachung entschieden oder kein Interesse gezeigt. In 10 Fällen waren die Täter nicht geständig, haben sich nicht gemeldet, sich gegen einen Täter-Opfer-Ausgleich entschieden oder haben den TOA abgebrochen, so dass das formelle Verfahren fortgeführt wurde. Zwei Fälle haben sich nach einem Vorgespräch mit den Beschuldigten als ungeeignet erwiesen und es wurde kein TOA durchgeführt. 

Im Jahr 2008 wurden zwischen Schädigern und Geschädigten materielle Schadensersatz- und/oder Schmerzensgeldvereinbarungen in einer Höhe von insgesamt 4.434,34 € abgeschlossen. Weitere vereinbarte Wiedergutmachungsleistungen waren neben Entschuldigungen Geschenke für die Geschädigten, gemeinsame Aktivitäten von Tätern und Opfern, Verhaltensvereinbarungen zwischen Opfern und Tätern, Spenden an gemeinnützige Organisationen und gemeinnützige Arbeit.


Deliktstruktur

Die aufgeführten Delikte wurden teilweise von mehreren Tätern verübt oder ein Täter wurde mehrerer Delikte beschuldigt. 

In 44 Fällen (48%) wurden die Delikte im sozialen Nahraum (vor allem Schule und Nachbarschaft, aber auch Freundeskreis und Jugendtreffpunkte) der Beteiligten begangen. In 48 Fällen (52%) handelte es sich um einen situativen Konflikt, d. h. Beschuldigte und Geschädigte kannten sich nicht. 



Erst - Anregung zum TOA

In mehr als der Hälfte der Fälle ist die Erst-Anregung auf die Polizei zurückzuführen. Die Zahl der Erst-Anregungen durch die Polizei bewegt sich damit fortlaufend auf einem hohen Niveau. 

In der anderen Hälfte der Fälle überprüfen die unterschiedlichen Verfahrensbeteiligten zu den jeweiligen Zeitpunkten des Verfahrens die Möglichkeiten für einen Täter-Opfer-Ausgleich und beauftragen bei Falleignung die Fachstelle. Die Zahl der Selbstmelder, die sich ohne Anregung durch Polizei oder Jugendgerichtshilfe im Kommunalen Sozialdienst an die Fachstelle wenden, ist eher gering und wird häufig rechtsanwaltlich vertreten.

Zeitpunkt im Verfahren

Die Tendenz, dass die meisten Täter-Opfer-Ausgleiche im Rahmen eines Diversionsverfahrens durchgeführt werden, ist ungebrochen. In einem Fall nutzte ein Richter in 2008 die Möglichkeit, ein Gerichtsverfahren zu unterbrechen, um ein Ausgleichverfahren abzuwarten.  



Opferfond

Der Opferfond des Vereins zur Förderung der Jugendgerichtshilfe hat im vergangenen Jahr in zwei Fällen mittellosen Beschuldigten die Möglichkeit zu einer finanziellen Schadenswiedergutmachung gegeben. Er wurde in einer Höhe von insgesamt 940,34 € in Anspruch genommen. Bei dieser Summe wird die Rückzahlung  in Form von Raten getätigt. In einem weiteren Fall wurde für das zinslose Darlehen des Opferfonds in Höhe von 250,00 € die Ableistung in Form von gemeinnütziger Arbeit vereinbart.

Justizielle Würdigung des TOA

Wir erhielten 2008 in 17 Fällen die Rückmeldung, dass Diversionsverfahren nach einem Täter-Opfer-Ausgleichsversuch durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. In zwei Fällen wurde Anklage erhoben, nachdem der jeweils Beschuldigte den TOA abgelehnt bzw. abgebrochen hat.

Ein Verfahren, das nach Anklageerhebung bearbeitet worden ist und mit einem Ausgleich und einer Schadenswiedergutmachung abgeschlossen wurde, ist durch den Richter gem. § 47 JGG eingestellt worden.

Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit

Die inhaltlichen Berührungspunkte mit dem TOA im Erwachsenenbereich sind sehr vielgestaltig, so dass eine enge Zusammenarbeit in Form von kollegialer Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Fachgesprächen mit Kooperationspartnern im Rahmen der Fachstelle erfolgt. 

Weiterhin ist die Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe (JGH) bzw. dem Kommunalen Sozialdienst im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (KSD) bedeutsam. Diese Kooperation bezog sich zum einen auf die fallbezogene Arbeit, zum anderen auf die Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern. 

In der fallbezogenen Zusammenarbeit wurden die jeweils zuständigen MitarbeiterInnen des KSD über den Verlauf eines TOA informiert. Gegebenenfalls wurden Fragen gemeinsam geklärt bzw. Vorgehensweisen abgesprochen. 

Auch nach den in 2006 wirksam gewordenen neuen Absprachen, war ein Mitarbeiter des KSD beauftragt, den Täter-Opfer-Ausgleich mit Jugendlichen zu koordinieren. In diesem Rahmen fand ein regelmäßiger Informationsaustausch zur Fallarbeit und zur Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht statt.

In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2008 wurden die Auswirkungen der Neustrukturierung der Jugendgerichtshilfeaufgabe durch das städtische Amt für Kinder, Jugendliche und Familien auf den Aufgabenbereich des TOA diskutiert. Die Änderungen greifen ab dem Jahr 2009.

Es besteht eine gute Kooperation mit dem Jugendkommissariat der Polizei. Zudem regen Sachbearbeiter aus allen Kommissariaten, die mit Jugendlichen und Heranwachsenden zu tun haben, die Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs an. Die Sachbearbeiter werden über das Ergebnis der Ausgleichsbemühungen informiert.

Informationsgespräche über den Jugend-TOA wurden mit Studentinnen der KFH, mit Schülerinnen der Marienschule und mit einer Kollegin aus dem Kreis Steinfurt geführt, die die ambulanten Maßnahmen für straffällige Jugendliche neu konzipiert.
Zudem wurden verschiedene Anfragen zu Informationen, Material, Literatur usw. über den TOA bearbeitet.

Eine regelmäßige Mitarbeit fand beim Netzwerk Gewaltprävention und Konfliktregelung statt. 

Weiterhin umfasste die Öffentlichkeitsarbeit die Beteiligung an den Maßnahmen der Fachstelle, wie dem regelmäßigen Informationsstand in der Stadtbibliothek. 

Die Mitarbeiterin nahm an der Fachtagung „Häusliche Gewalt-Täter in der Verantwortung“ am 16.02.08 in Münster und am TOA-Forum „Erfolgreich TOA - erreichbare Erfolge“ vom 04. – 06.06.2008 in Oldenburg teil


Täter-Opfer-Ausgleich und Graffiti 

Der ViP ist seit dem Jahr 2000 Mitglied in der Ordnungspartnerschaft Graffiti Münster. Die Teilnehmer der Ordnungspartnerschaft kamen im Jahr 2008 vier Mal zusammen, um sich über neue Entwicklungen auszutauschen und präventive und reaktive Maßnahmen zu vereinbaren. Die Mitarbeiterin nimmt regelmäßig an den Treffen teil. 

Der Jugend-TOA wird in der Homepage der Ordnungspartnerschaft vorgestellt. Diese Homepage ist unter www.graffiti-muenster.de für die Öffentlichkeit zugänglich. 



5.1.2 Konfliktregelung mit strafunmündigen Kindern und durch sie Geschädigte

Seit dem Jahr 2003 bietet der ViP in Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien das Angebot „Konfliktregelung mit strafunmündigen Kindern und durch sie Geschädigte“ an. Das Angebot der Konfliktregelung erfolgt mit dem Ziel, die Konfliktkompetenz der beteiligten Kinder zu stärken und mit ihnen andere Modelle des Bewältigungsverhaltens und der Konfliktlösung zu erarbeiten. Dabei stehen nicht nur die beteiligten Kinder im Mittelpunkt, sondern auch die geschädigten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ihren Interessen und Bedürfnissen. Die Konfliktfolgen sollen im Sinne der Geschädigten bearbeitet werden.

Vom Ablauf her gestaltet sich die Konfliktregelung in Anlehnung an den Täter-Opfer-Ausgleich, ohne dass es anschließend zu einer justiziellen Reaktion kommt.

Im Jahr 2008 gab es für das Angebot keine finanzielle Unterstützung von außen und es wurde als ein zusätzliches freiwilliges Projekt vom Verein sozial-integrativer Projekte fortgeführt. Eine Weiterentwicklung des Projektes und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit über die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle oder des ViP hinaus, war damit nicht möglich.

Fallzahlen
2005: 12 Fälle
2006: 12 Fälle 
2007: 10 Fälle
2008:   8 Fälle

Im Folgenden sind die Ergebnisse aus dem Jahr 2008 beschrieben.

Beteiligte
Tatverdächtige Kinder: 	11
Geschädigte: 			10 (Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren)

Delikte
Körperverletzungsdelikte:		7
Räuberische Erpressung:		1
Nötigung:					1 

Bei diesen Delikten handelte es sich in:
2 Fällen um situative Konflikte 
6 Fällen um Konflikte im sozialen Nahraum 
Bei den Konflikten im sozialen Nahraum handelte es um Konflikte unter Schülern.  Aber auch die situativen Konflikte spielten sich im stadtteilbezogenen Umfeld der Kinder ab, so dass eine nachhaltige Befriedung des angezeigten Konfliktes weiteren Straftaten vorbeugen kann.

Beteiligung der Kooperationspartner - Zugangswege
Zugangsweg über die Polizei mit Auftragseinholung beim KSD: 	4 Fälle
Zugangsweg über den KSD:							2 Fälle
Zugangsweg über Beteiligte (tatverd. Kinder/Geschädigte nach Kontakt im Täter-Opfer-Ausgleich): 	 						2 Fälle

Insgesamt ist die Individualität der einzelnen Fälle zu beachten. Die Konfliktregelung ist ein Angebot, bei dem auf sehr unterschiedliche Ausgangslagen und Interessen der Beteiligten eingegangen werden muss.

Ergebnisse
Es fanden mit allen 11 tatverdächtigen Kindern Vorgespräche statt. Vier Kinder räumten den ihnen gemachten Tatvorwurf nicht ein und lehnten eine Konfliktregelung ab. 

In einem Fall fand ein gemeinsames Ausgleichsgespräch statt und es wurde eine Verhaltensvereinbarung erarbeitet. In einem weiteren Fall fand ein Ausgleichsgespräch zwischen dem tatverdächtigen Kind und einem Elternteil des Geschädigten statt, der stellvertretend für das geschädigte Kind an dem Gespräch teilnahm. Es wurde eine Schadenswiedergutmachung vereinbart und eine Verhaltensvereinbarung getroffen. 

In zwei Fällen lehnten die geschädigten Kinder bzw. deren Eltern eine Konfliktregelung ab. In zwei weiteren Fällen erklärten die geschädigten Kinder, dass der Vorfall für sie abgeschlossen sei und sie daher kein Interesse an einer Konfliktregelung haben.

Insgesamt wird das Angebot der Konfliktregelung von den Beteiligten gut angenommen. Es stellt ein angemessenes Angebot dar, um besonders auf Konflikte, die sich in Form von Körperverletzungsdelikten oder Raubdelikten äußern, zu reagieren. Das Angebot berücksichtigt die Bedürfnisse beider Seiten und auch die Interessen der Eltern von tatverdächtigen und geschädigten Kindern. In manchen Fällen eröffnet das Angebot der Konfliktregelung auch bereits mehrfach auffälligen Kindern ein positives Konfliktbearbeitungsverhalten.





5.2 Täter – Opfer – Ausgleich für Erwachsene 

Im Jahr 2008 wurden 319 TOA-Fälle mit 732 Beteiligten abschließend bearbeitet. Alle Täter hatten zum Tatzeitpunkt das 21. Lebensjahr vollendet. 
Gesamtübersicht – Fallaufkommen ( T: Täter / O: Opfer )

	
Jahr
	
aus Vorjahr
	Neueingänge
	
abschließend
bearbeitet
	
Übertrag

	   
   1996
	
3
	
3
	
3   (4 T/ 5 O)
	
0

	
1997
	
0
	
36
	
23  (23 T/31 O)
	
13

	
1998
	
13
	
30
	
38  (45 T/53 O)
	
5

	
1999
	
5
	
62
	
60  (66 T/101 O)
	
7

	
2000
	
7
	
68
	
59  (63 T/87 O)
	
16

	
2001
	
16
	
150
	
162  (186 T/214 O)
	
4

	
2002        
	
4
	
172
	
176 (200 T/212 O)
	
-

	
2003
	
0
	
162
	
159 (198 T/ 184 O)
	
3

	
2004
	
3
	
195
	
196 (206 T/ 235 O)
	
2

	
2005
	
2
	
255
	
254 (299 T/ 314 O)
	
3

	
2006
	
3
	
320
	
315 (364 T/ 392 O)
	
8

	
2007
	
8
	
341
	
339 (364 T/ 441 O)
	
10

	
2008
	
10
	
316
	
319 (341 T/ 391 O)
	
7


Im Jahr 2008 war ein leichter Rückgang der Fallzuweisungen durch die Verfahrensbeteiligten zu verzeichnen. Insbesondere durch das Amtsgericht Münster, welcher mit der Um- und Neubesetzung innerhalb der Richterschaft  im engen Zusammenhang steht.

Bearbeitungsergebnisse insgesamt:

In insgesamt 65 Fällen erfolgte eine Rückgabe an die Staatsanwaltschaft und das formelle Verfahren wurde fortgeführt. Als Gründe hierfür seien genannt: in 27 Fällen wurde der Tatvorwurf nicht eingeräumt, 31 mal reagierten die Beschuldigten oder Geschädigten auf die Angebotsunterbreitung nicht, 3 Fälle waren für den TOA nicht geeignet, in 2 Fällen war vorrangig eine Therapie angezeigt, in 1 Fall war der Geschädigte verstorben und in 1 Fall lehnte die StA einen TOA ab. Die weitere statistische Auswertung bezieht sich auf die Fälle, in denen die notwendigen Voraussetzungen, wie das Einräumen des Tatvorwurfs, Angebotsunterbreitung an die Konfliktparteien und die eigenverantwortliche Entscheidung der einzelnen Partei, für oder gegen den TOA, vorlagen.  

Ergebnisse der Ausgleichsbemühungen:

	
Ergebnisse der Ausgleichbemühungen:
	
Anzahl Verfahren 
	
Verfahren / bereinigtes Fallaufkommen = 254 (in %)

	Ausgleichsgespräche
	34
	13,4 %

	Ausgleichsgespräche und Schadenswieder-gutmachungen
	10
	4 %

	Schadenswiedergutmachungen ohne persönliche Begegnung
	23
	9 %

	Mittelbarer Dialog, der in priv. Ausgleich mündete
	34
	13,4 %

	Mittelbarer Dialog, der in privaten Ausgleich und Schadenswiedergutmachungen während TOA mündete
	3
	1,2 %

	Konflikt hat sich geklärt, kein weiteres Interesse an strafrechtlicher Verfolgung durch Geschädigte
	21
	8,3 %

	Ernsthaftes Bemühen um TOA der Beschuldigten
	72
	28,3 %

	Abbruch während TOA durch Beschuldigte oder Geschädigte
	10
	4 %

	Ablehnung des TOA durch Beschuldigte
	29
	11,4 %

	Ablehnung des TOA durch Geschädigte im Bereich der häuslichen Gewalt und Stalking
	18
	7 %

	Gesamt
	254
	100,00 %


Im Jahr 2008 konnten 125 Verfahren als positiv abgeschlossen erklärt werden, das entspricht einem prozentualen Anteil von 49,3 %. Dazu kommen 72 Verfahren (28,3 %), in denen sich die Beschuldigten ernsthaft um einen TOA bemüht haben. In 10 Verfahren (4 %) erfolgte ein Abbruch des TOA durch einen der Beteiligten. In 29 Verfahren (11,4 %) wurde der TOA durch die Beschuldigten abgelehnt und in 18 Verfahren (7 %) entschieden sich Geschädigte aus den Bereichen der häuslichen Gewalt und Stalking gegen einen TOA. In den Bereichen der häuslichen Gewalt, Paarkonflikte und Stalking wurden insgesamt 65 Fälle abschließend bearbeitet. Davon mündeten 39 Verfahren (60 %) in einen Ausgleich bzw. in einen mittelbaren Dialog.

In den Fällen, in denen es zu einer einvernehmlichen Regelung bzgl. einer Schadenswiedergutmachung gekommen ist, wurden keine Zivilprozesse geführt, was zu einer Entlastung der Justiz führte.
Vereinbarungen

Zwischen Beschuldigten und Geschädigten wurden in 29 Fällen materielle Schadensersatz- und / oder Schmerzensgeldvereinbarungen in einer Höhe von insgesamt 13.979,61 € abgeschlossen. Darüber hinaus wurden in 11 Fällen Verhaltensvereinbarungen ohne materiellen Ausgleich mit den Beteiligten getroffen. 

In den übrigen Fällen kam es zu einer Aussprache zwischen den Beteiligten und somit zu einer abschließenden Klärung des Vorfalls.

Bearbeitungsdauer

Die Dauer der Fallbearbeitung hängt von vielen Faktoren ab: Anzahl der Beteiligten, Anzahl der notwendigen Vorgespräche zur Vorbereitung eines Täter-Opfer-Ausgleichs, Anzahl der Ausgleichsgespräche etc..

Die Bearbeitungsdauer in 2008 lag durchschnittlich bei 6,5 Wochen, in einzelnen Fällen bis zu drei Monaten. Hier kommt das Missverhältnis bzgl. der stetigen Fallzahlsteigerung, auf der einen Seite, und der erheblichen Reduzierung der öffentlichen Mittel, auf der anderen Seite, zum Tragen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass vereinbarte Leistungen, insbes. bei Ratenzahlungen, die z.T. noch erbracht werden müssen und die damit verbundene Kontrolle der Einhaltung der Vereinbarung über den Zeitraum von 3 Monaten oder mehr hinausgeht. Auch bei Konflikten innerhalb schon länger bestehender Beziehungen kann die Bearbeitungszeit über einen Zeitraum von drei Monaten hinausgehen. Hier sind oftmals mehrere Gespräche und/oder Überprüfungsgespräche in Bezug auf Verhaltensvereinbarungen notwendig.

Justizielle Würdigung im Verhältnis zum Ausgleichsergebnis:

Die justizielle Würdigung bzw. der Verfahrensabschluss wurde hier ins Verhältnis zu den Ausgleichs- bzw. Bearbeitungsergebnissen gesetzt. 

Die Ausdifferenzierung verdeutlicht, dass z.B. ein erfolgter Ausgleich bzw. das ernsthafte Bemühen um einen Ausgleich entsprechend honoriert wurde. Im Gegensatz hierzu wird das Täterverhalten, dass  z.B.  zum Scheitern bzw. nicht zustande kommen eines TOA führt, entsprechend sanktioniert. Hier kam es teilweise zur Anklageerhebung oder zum Strafbefehl. Unserer Meinung nach wird hier das Vorurteil „der TOA begünstige vorrangig den Täter“, widerlegt und verdeutlicht, dass die Anwendung des TOA den Interessen der Geschädigten entspricht.

	Justizielle Würdigung:

	gesamt
	T.
nicht gestän-dig
	T.
reagierte nicht
	AG
u./o.
SW
	T.
vorrangig Therapie
	T.
Abbruch TOA
	T.
Bemühen um TOA
	T.
lehnt
TOA
ab
	G.
reagierte nicht
	G.
lehnt
TOA
ab
	G.
kein
Int. an strafr. Verfol-
gung
	AG gescheitert

	Einstellung 
§ 153 a / b I StPO
	74
	1
	
	62
	
	
	8
	
	
	
1
	
2
	

	Einst. u. Verweis auf Privatklage-weg, § 374 StPO
	53
	10
	2
	7
	
	1
	12
	8
	6
	4
	2
	1

	Einstellung, 
§ 170, 2 StPO
	29
	5
	1
	10
	
	
	3
	3
	
	
2
	
5
	

	Einst. u. Geld -/  Arbeitsauflage, 
§ 153 a I Satz 2 bzw. 3 StPO
	19
	
	2
	2
	
	1
	5
	3
	
	

2
	

3
	

1

	Einstellung § 153 Abs. I StPO
	20
	3
	2
	1
	2
	
	4
	1
	
	
3
	
4
	

	Einstellung § 154 Abs. 1 StPO
	3
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
1
	

	Strafbefehl
	56
	4
	14
	3
	1
	4
	7
	9
	1
	11
	1
	1

	Anklageerhebung
	33
	3
	5
	2
	1
	4
	6
	3
	2
	6
	
	1

	vor bzw. in der HV:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Einst. gem. § 153                                                                                                    Abs. 2 StPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Einst. gegen eine Auflage gem. § 153 a II StPO
	4
	
	
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Freiheitsstrafe
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	Freiheitsstrafe zur Bewährung
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Freispruch
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Geldstrafe
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen
	5
	
	
	1
	
	1
	3
	
	
	
	
	

	Insgesamt: Verfahren noch offen bzw. keine Rückmeldung erhalten
	26
	
	1
	8
	1
	2
	6
	2
	
	2
	3
	1



Deliktstruktur: 

Die aufgeführten Delikte wurden teilweise von mehreren Tätern verübt oder ein Täter hat mehrere Delikte begangen. Die mit Abstand häufigsten Nennungen sind Körperverletzungsdelikte.

Konfliktarten:



Im Jahr 2008 wurden insgesamt 172 Verfahren (52,8 %) mit Konfliktkonstellationen aus dem sozialen Nahraum dem TOA zugewiesen. Hier liegt der Konflikthintergrund in den Beziehungen von Paaren bzw. Ehepaaren und Familienangehörigen, sowie Streitigkeiten zwischen Nachbarn und Konflikte am Arbeitsplatz. Hier ist hervorzuheben, dass 25,5 % aller Fälle im Bereich Partnerschaft und häusliche Gewalt lagen.
Daneben stehen 154 Verfahren (47,2 %), bei denen sich Täter und Opfer in situativen Auseinandersetzungen erstmalig oder zufällig begegneten.


Erste Anregung zum TOA: 



Zeitpunkt im Verfahren:


Die Anregung zum Täter-Opfer-Ausgleich erfolgte nach wie vor seitens der Staats- bzw. Amtsanwaltschaft ausschließlich im Vorverfahren. Die Fälle, die nach Anklageerhebung bzw. während der Hauptverhandlung von uns bearbeitet wurden, wurden über Gerichte oder RechtsanwältInnen zugewiesen. 

Beirat

Die Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktregelung hat einen Beirat als beratendes Gremium mit dem Ziel, die Kommunikation und Kooperation der Verfahrensbeteiligten auf Dauer zu gewährleisten sowie ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Vertrauen durch Transparenz der Arbeit herzustellen. Mitglieder dieses Beirates sind: Herr Richter Dr. Kabisch, Herr Oberstaatsanwalt Beck, Herr Oberamtsanwalt Schweder, Frau Polonio und Herr Hegemann (Polizeipräsidium), Frau Schute (Bewährungshilfe), Herr Adolph (Gerichtshilfe), Frau Rechtsanwältin Derks, Herr Tembrink (Kommunaler Sozialdienst im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) sowie die hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Der Beirat kam in 2008 zu zwei Beiratssitzungen zusammen. Zu den Beiratssitzungen wird jeweils schriftlich unter Angabe der Tagesordnungspunkte eingeladen. Die Sitzungen werden protokolliert.

In den Beiratssitzungen wurden u.a. Themen wie Verbesserung der Kooperation, gegenseitiger Informationsfluss, Finanzierung der Fachstelle und der Tätigkeitsbericht 2007 diskutiert und beraten. Darüber hinaus nahmen wieder Mitglieder des Beirates an dem Pressegespräch zur Veröffentlichung des Jahresberichtes teil.

Die konstruktive Zusammenarbeit im Beirat und die damit verbundene hohe Sachkompetenz unterstützten weiterhin die Implementierung des Täter-Opfer-Ausgleichs und die konkrete Arbeit vor Ort. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den Beiratsmitgliedern für ihr Engagement bedanken.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Jahr 2008 konnten wir in Form von verschiedensten Informationsveranstaltungen, Schulungen und Fachgesprächen den Bekanntheitsgrad der Fachstelle erhöhen und das Wissen um den Täter-Opfer-Ausgleich verbreitern. U.a. seien hier genannt:

Staatsanwaltschaft Münster / Leitender Oberstaatsanwalt - Fachgespräch über TOA und häusliche Gewalt
Staatsanwaltschaft Münster – Fachgespräche mit allen AmtsanwältInnen und einer Vielzahl der StaatsanwältInnen.
Amtsgericht Münster – Fachgespräche mit RichterInnen – allg. Strafrecht
Kath. Fachhochschule Münster / Fachbereich Sozialarbeit/Mediation – Info-Veranstaltung
SKF Tecklenburg – Info-Gespräch: Aufbau ambulanter Maßnahmen
Marienschule Münster – Interview für Bürgerfunksendung
Fachgespräch mit Rechtsanwältin – Sport-Mediation
Theater Pumpenhaus Münster (fringe ensemble/phönix 5) – Info-Gespräch TOA – Simulation eines TOA mit Schauspielern – Preview-Teilnahme zur Theateraufführung

Am 18.04.2008 fand ein Pressegespräch statt. Vertreten waren die Münstersche Zeitung, die Westfälischen Nachrichten, Radio Antenne Münster, WDR 2. Darüber hinaus nahmen vier Beiratsmitglieder an dem Gespräch teil. Es wurde der Tätigkeitsbericht 2007 vorgestellt. Im Radio AM wurde noch am selben Tag mehrmals berichtet. Die Printmedien berichteten am 19.04.2008.

Fortlaufend erscheint in der Münsterischen „Na dann“ (Wochenschau für Münster, Auflage 40.500) wöchentlich und monatlich in der Münsterschen  Zeitschrift „Draußen“ eine Anzeige der Fachstelle mit dem Hinweis auf eine Infoline mittwochs in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr.


Im Jahr 2008 stand ein/e MitarbeiterIn der Fachstelle regelmäßig für alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt jeden zweiten Monat einmal in der Stadtbücherei jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. 

Darüber hinaus nahmen die MitarbeiterInnen an verschiedensten Veranstaltungen teil, um ihr Fachwissen zu erweitern und ihre Arbeit darzustellen. U.a. seien hier genannt: 
· Fachtagung Häusliche Gewalt – Täter in der Verantwortung –	Münster
· TOA Forum – Oldenburg
· Fachtagung der Fachstelle TOA in Bielefeld
Bundestreffen BAG – Standards zur häuslichen Gewalt und TOA in Hannover
· Beratertreffen – Servicetelefon/TOA Servicebüro in Düsseldorf
Beratertreffen – Öffentlichkeitsarbeit/TOA Servicebüro in Düsseldorf
· Fachtagung Psychologie und Mediation in Münster
· Ordnungspartnerschaft Graffiti Münster
· Netzwerk-Gewaltprävention und Konfliktregelung Münster

Am 01.03.2009 führte unser Trägerverein „Verein sozial-integrativer Projekte e.V.“ eine Benefizveranstaltung mit dem Kabarettisten Volker Pispers durch, die gänzlich ausverkauft war und großen Zuspruch fand. Sie diente der finanziellen Absicherung des Vereins und der Fachstelle.

Seit September 2008 stehen die Mitarbeiter der Fachstelle als BeraterInnen dem TOA-Service-Telefon NRW (TOA-Servicebüro Köln) regelmäßig einmal pro Woche zur Verfügung.

In der Bewertung der Öffentlichkeitsarbeit ist insgesamt festzustellen, dass diese nach wie vor unumgänglich ist und sich der Einsatz dafür als positiv erweist. Kontinuierlich wird die Fachstelle von einzelnen Institutionen und Einzelpersonen angefragt und eingeladen, um über den Täter-Opfer-Ausgleich zu informieren und zu speziellen Fragen Stellung zu nehmen. 

Beratung 

Insgesamt fanden im Jahr 2008 vier Beratungstreffen aller TOA Einrichtungen in NRW unter der Leitung der Sprecher statt. Erörtert wurden hier u.a. die jeweilige aktuelle Situation in den einzelnen Einrichtungen und die nach wie vor schwierigen Finanzierungsmodalitäten der Fachstellen. 

Gremienarbeit

Die Fachstelle arbeitet darüber hinaus in folgenden Gremien regelmäßig mit:
· Netzwerk Gewaltprävention und Konfliktregelung Münster
· Ordnungspartnerschaft Graffiti Münster
· Bundesarbeitstreffen: TOA – BAG
Bundesarbeitstreffen: Standards bei TOA in Fällen von häuslicher Gewalt
· Liga-Ausschuss-Gefährdetenhilfe 
Landesweiter AK-Straffälligenhilfe des DPWV 


Ausblick

Die Fallzuweisungen im Jahr 2008 belegen, dass sich die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs im Landgerichtsbezirk Münster weiter etabliert hat und im Rahmen der Verfahrenserledigung eine echte Alternative zum herkömmlichen Verfahren darstellt. 

Die hohe Zufriedenheit über einen erfolgten TOA, die sich aus den Rückmeldungen der Beteiligten ergibt, insbesondere bei den Geschädigten, zeigt, dass der TOA eine qualitativ hochwertige Maßnahme darstellt. Somit trägt der Täter-Opfer-Ausgleich in hohem Maße zum Opferschutz und zur Erlangung des Rechts- sowie sozialen Friedens bei.

……. „Eine schlichtende Aufarbeitung und eine Versöhnung der Parteien dienen dem Opferschutz unter Umständen mehr als eine Bestrafung des Täters; eine Schlichtung kann die Lebensqualität des Opfers nachhaltig erhöhen. (……) Grundsätzlich kommt ein Täter-Opfer-Ausgleich bei allen Straftaten in Betracht. (……) Zwar ist die Anzahl einschlägiger Verfahren in den letzten Jahren beständig gestiegen; gleichwohl sehe ich auch hier weiteres Ausbaupotential. (…….)“
(Frau Justizministerin Müller-Piepenkötter – Auszug aus dem Pressegespräch vom 31.07.2008)

Trotz der nach wie vor nicht unproblematischen Finanzsituation, sind die Mitarbeiter in ihrer konkreten Fallarbeit weiterhin darum bemüht, den TOA in zielgerichteter und qualifizierter Weise durchzuführen. 

Neben den Inhalten des TOA´s ist die Akquise von Bußgeldzuweisungen und Spenden unabdingbar, da sonst der Eigenanteil in Höhe von ca. 27 % nicht aufgebracht werden kann.
Die ausgewerteten und dargelegten Ergebnisse zeigen, dass der TOA ein wichtiges Instrument innerhalb der Verfahrenserledigung ist und sich demzufolge einer adäquaten und kostendeckenden Förderung als würdig erweist. Dies gelingt nur in enger Kooperation mit allen Verfahrensbeteiligten und einer breiten Öffentlichkeitsarbeit.

Die Wertschätzung unserer bisherigen Arbeit ist den anliegenden Stellungnahmen zu entnehmen, für die wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. Die Fachstelle geht hier als ein verlässlicher und verantwortungsvoller Partner hervor. 


6. Ambulante Betreuung 


Die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung nach §§ 27 ff, 30, 35 und 41 KJHG bietet der ViP nach einer neuen Konzeption seit 2002 an. Eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Münster nach den neuen altersadäquat gestalteten Interventionsmodulen wurde 2003 abgeschlossen.

Intensive ergänzende Begleitung ist ein pragmatisch auf Krisenbewältigung und Stabilisierung angelegtes Hilfeangebot im Sinne einer Erziehungsbeistandschaft für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in grundsätzlich tragfähigen individuellen und/oder institutionellen Beziehungsnetzen, die durch aktuell krisenhafte Entwicklungen überstrapaziert sind und zu scheitern drohen.


Arbeitsansatz:

Die ambulanten Hilfeangebote des VIP arbeiten mit einem systemischen Beratungsansatz, der pragmatisch auf die vitalen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechtes nach Sicherheit, Überschaubarkeit und Schutz eingeht.

Die Interventionsansätze verfolgen nicht als vorrangige Aufgabe die Veränderung des Menschen, sondern wollen diese in ihrer Lebensgestaltung fördern durch die Veränderung der Wahrnehmung sozialer Räume und kreative Nutzung vorhandener Ressourcen.

Der Fokus des Handelns liegt deshalb auf emotionaler und praktischer Unterstützung bei der Realisierung von Lebensplänen und Zukunftsperspektiven unter besonderer Berücksichtigung der positiven sozialen und kognitiven Fähigkeiten und Voraussetzungen des Klienten.
Dieser ist rechtzeitig und ernsthaft der Erarbeitung des Hilfeplans zu beteiligen, Sinn und Nutzen aller Interventionen müssen ihm unter Berücksichtigung des Alters und der Reife transparent und nachvollziehbar gemacht werden, seine Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung der Hilfe ist unabdingbar. Grundlage des Arbeitsansatzes ist das „Rahmenkonzept Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung in Münster, Teil 3: Ambulante Hilfen zur Erziehung“

Zugang:

Die erste Kontaktaufnahme kann über die Vermittlung anderer Sozialträger, der Bewährungshilfe, der Schule, des KSD sowie auch über direkte Kontakte Jugendlicher oder ihrer Erziehungsberechtigten zum ViP erfolgen.

Nach formlosem Antrag des Klienten oder seiner Erziehungsberechtigten ermittelt i.d.R. der zuständige KSD gemäß den Vorgaben des § 36 SGB VIII den „leistungserheblichen Sachverhalt“ in einem Hilfeplanverfahren unter Mitwirkung und Beteiligung der Betroffenen sowie ggf. weiterer Fachkräfte und eines freien Trägers, der für die Durchführung der Leistung in Frage kommt.

Klienten haben nach § 27 SGB VIII einen Rechtsanspruch auf notwendige und sinnvolle Hilfe und nach § 5 ein Wunsch- und Wahlrecht bezüglich Art und Durchführung der Hilfe.

Situation im Jahr 2008:

Ab Februar 2008 würde ein männlicher Jugendlicher mit einem Betreuungsrahmen von zunächst 8 Fachleistungsstunden und ab Juni mit 6 Fachleistungsstunden in der Woche betreut.

Weitere Aufträge gab es im ganzen Jahr nicht. Vor dem Hintergrund der deutlich reduzierten Fallzahlen in der Stadt Münster muss, wie schon im letzten Jahresbericht angesprochen, die Zukunft der ambulanten Betreuung im ViP weiter als sehr unklar gesehen werden.


7. 	Hochschulkooperation					

In Zeiten wirtschaftlicher Bedrängnis brauchen wir verstärkt qualifizierte Fachkräfte im sozialen Bereich. Um dieser Forderung nachzukommen, schaffen wir auch immer wieder Möglichkeiten, PraktikantInnen in unseren Arbeitsfeldern zu beschäftigen. Die PraktikantInnen sollen die Bedingungen und Arbeitsweisen des ViP kennen lernen und eigenverantwortliches Handeln einüben. In dem Arbeitsfeld Soziale Trainingskurse haben drei PraktikantInnen ihr Praktikum absolviert.



	


8. Finanzen										

8.1 “Brücke-Finanzierung”

Analog zu den Richtlinien “ Über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Jugendhilfeeinrichtungen für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, sog. “ Brücke - Projekte “, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, werden Aufgaben im Zusammenhang mit richterlichen Weisungen im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes durchgeführt. Im Jahr 2008 wurden folgende Zahlungen geleistet:






Die Eigenleistungen in Höhe von 45.602,10 € werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und insbesondere durch Bußgelder erwirtschaftet. Dies ist umso schwieriger geworden, da diese Einnahmen immer geringer werden, die Gesamtkosten immer weiter steigen und die Fördersumme bei  schwankenden Etatansätzen gleich bleibt. Der Verein hat ab dem Jahr 1996 Eigenmittel in Höhe von 366.598 € für diese Arbeit zum Stichtag 31.12 des jeweiligen Jahres aufgebracht.




8.2 Betreute Einzelwohnen

Das Betreute Einzelwohnen und die Ambulanten Betreuungen sind nicht Bestandteil der Richtlinien des MASSGS, die hierfür geltenden Vereinbarungen wurden mit dem Jugendamt der Stadt Münster und dem Landschaftsverband Westfalen - Lippe vereinbart.

Für die Finanzierung des Projektes Betreutes Wohnen liegt ein Betreuungsschlüssel von 1:4 zugrunde. Die Finanzierung erfolgt über den mit der Entgeltkommission Jugendhilfe Nordrhein-Westfalen vereinbarten Entgeltsatz und betrug insgesamt 187.942,97 €.


8.3 Ambulante Betreuung

Für die Finanzierung der Ambulanten Betreuung wurde mit der Stadt Münster eine Vereinbarung zur Durchführung Ambulanter Betreuungen abgeschlossen. Auf dieser Basis ist das Jugendamt bereit, für jeden Einzelfall gesondert die Kosten im Rahmen einer Fachleistungsstundenabrechnung abzudecken. Endet die Maßnahme,  endet auch die Finanzierung. Die Förderung aus Mitteln der Stadt Münster betrug 6.717,43 €.



8.4 Täter-Opfer-Ausgleich

Der Förderung der Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktregelung liegt der Kriterien-Katalog für eine Förderung von Projekten des Täter-Opfer-Ausgleiches durch das Justizministerium des Landes NRW zugrunde. Die Förderung des Justizministeriums sieht eine Anteilsfinanzierung von höchstens 90 % vor. Dementsprechend muss der Verein sozial-integrativer Projekte zur Vorhaltung dieses Angebotes auch hier mindestens eine 10 %-ige Eigenleistung erbringen. Im Jahr 2008 beliefen sich die Gesamtkosten aus 134.857,78. Eigenanteil bezifferte sich demnach auf 41,77 %. 



	



Seit 1997 hat der ViP insgesamt 264.473,- € an Eigenmittel für den TOA aufbringen müssen. Die folgende Grafik macht deutlich wie der jährliche Eigenanteil sich auf die jeweiligen Jahre verteilt.






Gesamtausgaben Jahr 2008		555.205,- Euro


Gesamteigenmittel ab 1996		631.071,- Euro



			


9.	 Kooperationen		
						
Als lokaler Akteur sozialer Arbeit ist es notwendig und unerlässlich, mit den anderen Einrichtungen zu kooperieren. In diesem Sinne haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch an den folgenden Arbeitskreisen/treffen teilgenommen:

· AG Jugendsozialarbeit				(AG 3)
· AG Erzieherische Hilfen				(AG 6)
· AG Mädchen					(AG 7)
· Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
· Ordnungspartnerschaft Graffiti
· Landesweiter Zusammenschluss der TOA-Projekte
· AG der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege des Landes NW Arbeitsausschuss Gefährdetenhilfe
· Finanzgruppe der landesweiten TOA-Projekte
· Begleitgruppe zum Kommunalen Jugendförderplan
· AK Kinder, Jugendliche und Familie der SPD
· Netzwerk konstruktiver Konfliktkultur Münster
· Bundesweiter Arbeitskreis der im allgemeinen Strafrecht tätigen Täter- Opfer Ausgleichs Einrichtungen
· Landesweiter Arbeitskreis AAT 
· Landesarbeitsgemeinschaft  Ambulanter Maßnahmen nach JGG in NRW (LAG – AM – NRW)
· Beirat der Arbeitsgemeinschaft Münster

Herr Fröse nahm darüber hinaus seine Aufgaben als gewählter Sprecher des landesweiten Arbeitskreises “Straffälligenhilfe” beim DPWV, der TOA -Projekte in NRW und in Münster im Arbeitskreis Jugendsozialarbeit (AG 3) wahr. Herr Fröse  wurde im November 2002 zum 1.Vorsitzenden der Kreisgruppe Münster des DPWV gewählt und nimmt dieses Amt immer noch wahr.




10. Öffentlichkeitsarbeit / Zielgruppenansprache					

Öffentlichkeitsarbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Arbeit, weil

	wir unsere Arbeit transparent machen und Öffentlichkeit herstellen wollen für die Probleme gefährdeter und straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender
	wir auf die Bereitschaft der Bürger und Bürgerinnen beim Täter-Opfer Ausgleich hoffen
	wir auf Spenden angewiesen sind, da wir vom Land und der Stadt mit 90% gefördert werden
	wir auf die Situation von wohnungslosen Jugendlichen und Heranwachsenden aufmerksam machen wollen
	wir uns als kriminalpolitischer Multiplikator verstehen.

In diesem Sinne baten uns 8 Schulen an einer Unterrichtsreihe teilzunehmen. Darüber hinaus haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 53 Informationsgespräche mit interessierten BürgerInnen sowie Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten geführt.

Die FH, die KFH und die WWU baten uns als Praktiker, den Verein mit seinen Angeboten und seiner Arbeit vorzustellen.

Es gibt immer wieder Jugendliche/Heranwachsende, deren Leben gekennzeichnet ist durch fortgesetzte Delinquenz. Immer und immer wieder fallen sie auf durch gefährliche Verhaltensmuster, gefährlich für sie selbst und gefährlich für andere. Das Problem ist, dass es augenscheinlich nicht gelingt, diese Jugendlichen/Heranwachsenden mit den zur Verfügung stehenden Mitteln von ihrem gefährlichen Tun abzubringen. Dementsprechend müssen ganz individuelle Hilfemaßnahmen für die Betroffenen gefunden werden:

· wir dürfen diese Jugendlichen/Heranwachsenden mit besonderen Problemlagen nicht durch Verfahrens- der Strukturmängel ausgrenzen, sondern müssen für sie den Zugang zu den Hilfen erleichtern

· das Verstehen der Lebenslagen der Jugendlichen/Heranwachsenden mit riskanten Verhaltensweisen ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg unserer Hilfe

· wir müssen diesen Jugendlichen/Heranwachsenden klare Orientierungen, verlässliche Strukturen und vertrauenswürdige Bezugspersonen als Alternative zu einem grenzenlosen, unverbindlichen und von personellen Enttäuschungen geprägten Leben bieten

· eine qualifizierte, überprüfbare Hilfeleistung ist eine Voraussetzung für professionelle Sozialarbeit

· wir müssen unsere Hilfe fantasievoll und flexibel den Erfordernissen des Einzelfalles anpassen.

Auch unter optimalen Bedingungen wird es einen hundertprozentigen Erfolg voraussichtlich nicht geben. Allerdings sind die Forschungsergebnisse über die resozialisierende Wirkung von Haftstrafen wesentlich niederschmetternder.






Der Vorstand und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedanken sich dafür, dass Sie unseren Jahresbericht mit Interesse gelesen haben und unsere Arbeit entsprechend würdigen.

Geschlechterverteilung	männlich	weiblich	3	4	16 Jahre	17 Jahre	19 Jahre 	21 Jahre	1	4	1	1	Praktikum	BVB	Arbeit	Arbeitslos	1	1	1	4	Praktikum	BVB	Arbeit	Arbeitslos	Praktikum	BVB	Arbeit	Arbeitslos	Praktikum	BVB	Arbeit	Arbeitslos	


männliche Jugendliche	männliche junge Volljährige	11	13	
männliche Jugendliche	männliche junge Volljährige	

Altersstruktur

15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	2	
15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	4	
15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	6	
15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	5	
15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	1	
15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	3	
15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	2	
15J	16J	17J	18J	19J	20J	21J	über 21J	1	


Wohnsituation
Wohnen bei den Großeltern; 1

Eigene Wohnung	Wohnen bei den Eltern	Betreutes Wohnen	Wohnen bei der Mutter	Wohnen bei dem Vater	3	11	1	6	3	
Eigene Wohnung	Wohnen bei den Eltern	Betreutes Wohnen	Wohnen bei der Mutter	Wohnen bei dem Vater	
Eigene Wohnung	Wohnen bei den Eltern	Betreutes Wohnen	Wohnen bei der Mutter	Wohnen bei dem Vater	
Arbeitslos 	BVB 	Job 	Ausbildung 	Praktikum 	7	2	3	3	1	Arbeitslos 	BVB 	Job 	Ausbildung 	Praktikum 	Arbeitslos 	BVB 	Job 	Ausbildung 	Praktikum 	
Teilnahme

Erfolgreich	Nicht Erfolgreich	16	11	


Betreuungszeitraum

6 Monate	9 Monate	12 Monate	20	
6 Monate	9 Monate	12 Monate	3	
6 Monate	9 Monate	12 Monate	6	


Geschlechterverteilung

Männlich	Weiblich	26	3	
Altersstruktur

15 Jahre	16 Jahre	17 Jahre	18 Jahre	19 Jahre	20 Jahre	21 Jahre	22 Jahre	1	4	4	4	8	4	3	1	

%-aufteilung Jugendliche/ junge Volljährige
Jugendliche
38%

Jugendliche	junge Volljährige	14	23	

AG u. Sch.-Wiedergutmachung	Ausgleich	Schadenswiedergutmachung	privater Ausgleich	ernsth. Bemühen	formelle Verfahren	mittelbarer Dialog	13	10	11	16	28	10	2	

Körperverletzungsdelikte	Eigentumsdelikte	Raubdelikte	Sachbeschädigungen	Beleidigungen	Bedrohung/Nötigung	Sonstiges	69	7	4	7	18	20	2	

Selbstmelder/RAnwälte	Staatsanwaltschaft	Kommunaler Sozialdienst	Richter	Polizei	7	16	16	6	47	

Raub/Diebstahl	Widerstand g. Vollstreckungsbeamte	Nachstellung	Körperverletzung	Verletzung des Briefgeheim.	Unerl. Entf. v. Unfallort	Unterschlagung/Betrug	falsche Verdächtigung	Sex. Mißbrauch v. Kindern	Volksverhetzung	gefährl. Körperverletzung	Mißh. v. Schutzbefohlenen	Hausfriedensbruch	Sachbeschädigung	sex. Nötigung/Beleidigung	Nötigung	Verleumdung/üble Nachrede	Beleidigung	fahrl. Körperverletzung	Bedrohung	10	2	4	180	1	3	18	3	1	1	46	1	8	54	4	19	7	69	10	54	

häusl. Gewalt	Paarkonflikte	Arbeitsplatz	soz. Umfeld	Stalking	Familie	Nachbarschaft	situative Konflikte	68	12	9	47	3	10	23	154	

Staatsanwaltschaft	Polizei	RAnwälte/Selbstmelder	Amts- u. Landgerichte	Amtsanwaltschaft	8	49	12	10	247	

nach Anklage	vor Anklage	während Hauptverhandlung	11	313	2	
Brücke	Stadt MS	LWL	Eigenmittel	79328	75930	45602.1	Eigenmittel Brücke	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	16365	14980	17118	45704	18829	35822	17308	11038	36758	44266	34122	28686	45602	Zuschuss 2008	Justizministerium	Eigenmittel	78525	56332	TOA Eigenmittel ab 1997
TOA Gesamteigenmittel	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	13374	14460	13146	7790	16679	10452	16905	14798	16788	40589	43460	56332	image2.png
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image4.emf
Jahr Brücke TOA

1996 16.365,00 €     

1997 14.980,00 €      13.374,00 €    

1998 17.118,00 €      14.460,00 €    

1999 45.704,00 €      13.146,00 €    

2000 18.829,00 €      7.790,00 €       

2001 35.822,00 €      16.679,00 €    

2002 17.308,00 €      10.452,00 €    

2003 11.038,00 €      16.905,00 €    

2004 36.758,00 €      14.498,00 €    

2005 44.266,00 €      16.788,00 €    

2006 34.122,00 €      40.589,00 €    

2007 28.686,00 €      43.460,00 €    

2008 45.602,00 €      56.332,00 €    

366.598,00 €    264.473,00 €  
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		Jahr		Brücke		TOA

		1996		$   16,365.00

		1997		$   14,980.00		$   13,374.00

		1998		$   17,118.00		$   14,460.00

		1999		$   45,704.00		$   13,146.00

		2000		$   18,829.00		$   7,790.00

		2001		$   35,822.00		$   16,679.00

		2002		$   17,308.00		$   10,452.00

		2003		$   11,038.00		$   16,905.00

		2004		$   36,758.00		$   14,498.00

		2005		$   44,266.00		$   16,788.00

		2006		$   34,122.00		$   40,589.00

		2007		$   28,686.00		$   43,460.00

		2008		$   45,602.00		$   56,332.00

				$   366,598.00		$   264,473.00






